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Mitglieder-Information  

des  

Fachverbandes der Versicherungsmakler und 

Berater in Versicherungsangelegenheiten 

Nachlese zu den Veranstaltungen „Recht intensiv“ 

mit Univ.-Prof. Dr. Riedler (JKU Linz), RA Dr. Weinrauch und RA Mag. Freilinger 

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! 

In der jüngeren Vergangenheit hat der Fachverband als Ihre Bundes-Interessenvertretung 

diversen Rechtsthemen im Hinblick auf deren Aktualität und Brisanz ganz besondere Auf-

merksamkeit geschenkt und im Zuge dessen die Thematik des Rücktritts vom Lebensver-

sicherungsvertrag infolge vermeintlich unrichtiger oder nicht erfolgter Rücktrittsbeleh-

rung durch den Versicherer von Univ.-Prof. Dr. Andreas Riedler (Johannes Kepler Univer-

sität Linz) wissenschaftlich aufbereiten lassen. 

Des Weiteren hat sich der Arbeitskreis Recht im Fachverband unter der Leitung von Dr. 

Klaus Koban u.a. intensiv mit den Themen Beratungsprotokoll, Courtagvereinbarungen 

und Kooperationen zwischen Versicherungsmaklern auseinandergesetzt und gemeinsam 

mit Rechtsanwalt Dr. Roland Weinrauch bzw. Rechtsanwalt Mag. Markus Freilinger ein-

schlägige unverbindliche Muster-Dokumente ausgearbeitet (siehe dazu die einschlägigen 

Fachverbands-Newsletter von Juni 2016 [Muster-Courtagevereinbarungen], vom 7. Oktober 

2016 [Muster-Beratungsprotokoll] sowie vom 3. November 2016 [Versicherungsmakler-

Kooperationen]). 

Gemeinsam mit den regionalen Fachgruppen wurden diese wichtigen Themen bei insge-

samt 4 Veranstaltungen (Steinhäusel/NÖ; Graz/Stmk; Mondsee/OÖ; Innsbruck/Tirol), zu 

denen auch die Mitglieder des Fachverbandes der Finanzdienstleister geladen worden sind, 

aufbereitet und von Univ.-Prof. Dr. Riedler, Dr. Weinrauch sowie Mag. Freilinger in Fach-

vorträgen ausführlich erläutert. 

Wir überlassen Ihnen als Nachlese zu diesen Veranstaltungen in der Anlage 

 eine Conclusio der Expertise von Univ.-Prof. Dr. Andreas Riedler zur Thematik des 

Rücktritts vom Lebensversicherungsvertrag infolge vermeintlich unrichtiger oder nicht 

https://www.wko.at/branchen/information-consulting/versicherungsmakler-berater-versicherungsangelegenheiten/Mitglieder-Info-Muster-Subvermittlervertrag.pdf
https://www.wko.at/branchen/information-consulting/versicherungsmakler-berater-versicherungsangelegenheiten/Mitglieder-Info-Muster-Subvermittlervertrag.pdf
https://www.wko.at/branchen/information-consulting/versicherungsmakler-berater-versicherungsangelegenheiten/Versicherungsrecht-Sondernewsletter-Courtagevereinbarung.pdf
https://www.wko.at/branchen/information-consulting/versicherungsmakler-berater-versicherungsangelegenheiten/Muster-Beratungsprotokoll.pdf
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erfolgter Rücktrittsbelehrung durch den Versicherer und möchten dazu folgendes fest-

halten: 

 Die Expertise nimmt zu den drei wesentlichen Rechtsbeziehungen im Rahmen 

der gegenständlichen Thematik Bezug: 

- Rechtsverhältnis zwischen den VN und dem VR (Rechtsfolgen des Rücktritts 

vom Lebensversicherungsvertrag infolge vermeintlich unrichtiger oder nicht 

erfolgter Rücktrittsbelehrung durch den Versicherer); 

- Rechtsverhältnis zwischen dem Versicherungsmakler und dem VN (Informati-

onspflicht des Maklers gegenüber dem Kunden?); 

- Rechtsverhältnis des Maklers zum VR (insb. Auswirkungen eines VN-Rücktritts 

vom Lebensversicherungsvertrag auf die Maklerprovision). 

 Gegenstand dieser Expertise ist eine juristische Interpretationsfrage; die Expertise 

gibt ausschließlich die persönliche Meinung von Univ.-Prof. Dr. Riedler wieder. Ei-

ne Übernahme der von ihm entwickelten Rechtsauffassung durch andere Personen, 

Behörden und/oder Institutionen kann selbstverständlich nicht garantiert werden; 

eine allfällige Haftung wird ausgeschlossen. 

 Univ.-Prof. Dr. Riedler wird seine Expertise voraussichtlich Anfang 2017 in einer 

juristischen Fachzeitschrift publizieren. Wir werden darüber gesondert informie-

ren. 

 die Präsentationsunterlagen von 

 RA Dr. Weinrauch zum Thema Maklerhaftung & Beratungsprotokoll sowie von 

 RA Mag. Freilinger zu den Themen Courtagvereinbarung sowie Maklerkooperati-

onen. 

 

Die erwähnten unverbindlichen Muster-Dokumente (Beratungsprotokoll, Courtagvereinba-

rungen sowie Kooperations-/Subvermittlervertrag) stehen für Sie auf der Fachverbands-

Homepage im Mitglieder-Bereich zum download bereit. 

 

Wir verbleiben 

 

mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

 

Christoph Berghammer, MAS 

Fachverbandsobmann 

 

 

Mag. Erwin Gisch 

Fachverbandsgeschäftsführer 

 

  

https://www.wko.at/Content.Node/branchen/oe/sparte_iuc/Versicherungsmakler-und-Berater-in-Versicherungsangelegenheiten/Startseite_-_Versicherungsmakler_und_Berater_in_Versicherun.html
https://www.wko.at/Content.Node/branchen/oe/sparte_iuc/Versicherungsmakler-und-Berater-in-Versicherungsangelegenheiten/Startseite_-_Versicherungsmakler_und_Berater_in_Versicherun.html
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Anlage 1 

Zusammenfassungen der Expertise von Univ.-Prof. Dr. Andreas Riedler zur The-

matik des Rücktritts vom Lebensversicherungsvertrag infolge vermeintlich un-

richtiger oder nicht erfolgter Rücktrittsbelehrung durch den Versicherer 

 

 

Vorbemerkung: 

Gegenstand dieser Expertise ist eine juristische Interpretationsfrage; die Expertise gibt 

ausschließlich die persönliche Meinung des Gutachters Univ.-Prof. Dr. Andreas Riedler wie-

der. Eine Übernahme der von ihm entwickelten Rechtsauffassung durch andere Personen, 

Behörden und/oder Institutionen kann nicht garantiert werden. Eine Haftung der Dr. An-

dreas Riedler GmbH, ihres Geschäftsführers sowie der von dieser beigezogenen Mitarbeite-

rInnen wird ausgeschlossen.  

 

Die an Herrn Univ.-Prof. Dr. Riedler herangetragenen Frage betrafen: 

1.  Bereicherungsrechtliche Folgen der Rückabwicklung nach Auflösung eines Lebensversi-

cherungsvertrages nach Rücktritt des VN nach § 165a VersVG“, 

2.  daraus resultierenden Beratungspflichten der VersicherungsmaklerInnen nach § 28 Mak-

lerG und 

3.  allfälligen Rückforderungsansprüchen der VR gegen MaklerInnen bei vorzeitiger Auflö-

sung der vermittelten Lebensversicherungsverträge durch Rücktritt nach § 165a VersVG 

vor dem Hintergrund der gesetzlichen Regelungsmodelle nach MaklerG und VersVG. 

 

 

 

Ad 1. 

Zum Rechtsverhältnis zwischen den VN und dem VR (Rechtsfolgen des Rücktritts vom 

Lebensversicherungsvertrag infolge vermeintlich unrichtiger oder nicht erfolgter Rück-

trittsbelehrung durch den Versicherer) 

 

Conclusio für die seit 01.10.2004 abgeschlossenen LV-Verträge: 

[…] 

1.  Das Sonderrücktrittsrecht des § 165a VersVG beseitigt den aufrechten LVVertrag ex 

nunc, bei Risikoversicherungen mit dem Zeitpunkt des Zugangs der Rücktrittserklä-

rung des VN beim VR, bei kapitalbildenden LV zum Ende der laufenden Versiche-

rungsperiode (§ 176 Abs 3 VersVG). 

2.  Auf Basis des bisherigen Vertrages erbrachte Leistungen sind daher nicht bereiche-

rungsrechtlich nach § 1435 ABGB rückwirkend auf den Vertragsschlusszeitpunkt rück-

abzuwickeln. Risikoprämien hat der VR dem VN weder bei reinen Risikoversicherun-

gen noch bei kapitalbildenden LV zurück zu erstatten (§ 165a Abs 1 S 2 VersVG). 
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3.  Die (restliche) Abwicklung von Kapitalversicherungen auf den Todesfall mit unbe-

dingter Leistungspflicht nach Rücktritt des VN nach § 165a VersVG beurteilt sich 

nach der Sondervorschrift des § 176 VersVG. § 176 VersVG liegt das Konzept zugrun-

de, dass der LV-Vertrag bis zur Wirksamkeit der Kündigung, des Rücktritts oder der 

Anfechtung bestanden hat und auch ungeachtet der „Auflösung pro futuro“ bestehen 

bleibt und ordnet – vereinfacht ausgedrückt – an, dass der VR infolge dieser „Auflö-

sung pro futuro“ dem VN den bis (zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode) 

aufgelaufenen Zeitwert der LV auszufolgen hat. Damit verdrängt die Sonderabwick-

lungsnorm des § 176 VersVG die allgemeine bereicherungsrechtliche Rückabwicklung 

nach § 1435 ABGB. Der Rückkaufswert ist „nach den anerkannten Regeln der Versi-

cherungsmathematik auf Grund der Rechnungsgrundlagen der Prämienkalkulation für 

den Schluss der laufenden Versicherungsperiode als Zeitwert der Versicherung zu be-

rechnen“ (§ 176 Abs 3 VersVG idF BGBl 1994/509). (Angemessene) Stornoabzüge sind 

bei ausreichend wirksamer Vereinbarung möglich (§ 176 Abs 4 VersVG). Die durch 

BGBl I 95/2006 eingeführten Höchstgrenzen für die maximal zulässige Anlastung von 

rechnungsmäßig einmaligen Abschlusskosten bei Berechnung des Rückkaufswertes 

sind zwar zu beachten, dürften aber infolge des Zeitverlaufs bei im Jahr 2016 (oder 

folgend) durchgeführten Rücktritten nach § 165a VersVG kaum mehr praktische Aus-

wirkungen entfalten. Dies gilt vice versa auch für die ebenfalls durch BGBl I 95/2006 

eingeführten Provisionsvereinbarungsgrenzen des § 176 Abs 6 S 1 und 2 VersVG zwi-

schen VR und VN im Bruttopolizzensystem. Denn in den hier interessierenden Fällen 

der fehlerhaften Belehrung der VN in den seit 2004 abgeschlossenen Versicherungs-

verträgen dürfte diese 5 Jahresfrist des § 176 Abs 6 VersVG idF BGBl 95/2006 in den 

allermeisten Fällen bereits abgelaufen sein, da es sich bei der Angabe einer zu kur-

zen Frist in der Belehrung des VR gegenüber dem VN (wohl) um ein Umstellungsprob-

lem rund um die durch die Novelle BGBl I 62/2004 wieder auf 30 Tage verlängerte 

Rücktrittsfrist handelt. Die Bestimmungen des § 176 Abs 6 S 1 und 2 VersVG wurden 

zwar durch BGBl I 34/2012 auch auf das Verhältnis Versicherungsvermittler und VN, 

also das Nettopolizzensystem erweitert, und sind gem § 191c Abs 11 VersVG auf Ver-

träge bzw Vereinbarungen anzuwenden, welche nach dem 01.07.2012 geschlossen 

wurden und könnten daher für seit diesem Zeitpunkt geschlossene Honorarvereinba-

rungen von Versicherungsmaklern und VN bei Frühstornofällen, also auch bei Rück-

tritt des VN nach § 165a VersVG bis maximal innerhalb der ersten 5 Vertragsjahre 

Relevanz entfalten. Sofern aber die VN bei den ab diesem Zeitpunkt geschlossenen 

Verträgen ohnedies (wieder) ordnungsgemäß belehrt wurden, besteht nach dem Ab-

lauf der 30-tägigen Rücktrittsfrist des § 165a VersVG auch kein Rücktrittsrecht der 

VN mehr. 

4.  Ein nachträglicher Rücktritt vom bereits vorher gekündigten und nach § 176 VersVG 

abgewickelten Verträgen kommt nach Auffassung des Gutachters schon deswegen 

faktisch nicht in Betracht, weil für Rücktritt und Kündigung ohnedies dieselben 

Rechtsfolgen des § 176 VersVG gelten. 
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Ad 2. 

Zum Rechtsverhältnis zwischen dem Versicherungsmakler und dem VN (Informations-

pflicht des Maklers gegenüber dem Kunden?) 

 

Beratungspflichten der Makler nach § 28 MaklerG 

[…] 

[…] ist mE klargestellt, dass ein Versicherungsmakler im Rahmen seiner Betreuungs-, Inte-

ressenwahrungs- und Sorgfaltspflichten iSd § 28 Z 7 MaklerG den VN auch über laufende 

Judikaturentwicklungen zumindest in jenen Fällen informieren muss, in welchen er 

Kenntnis von jener neuen Rsp hat, welche zu einem erhöhten Deckungsbedarf des VN 

führt. Diese Grundsätze können mE aber auch für die hier in Frage stehende Aufklärungs-

pflicht des Maklers gegenüber dem VN bezüglich des allfälligen Bestehens eines „prolon-

gierten“ Rücktrittsrechts gem § 165a VersVG in Folge unzureichender Belehrung herange-

zogen werden, da Versicherungsmakler mE ihre Kunden auch über jene Judikaturänderun-

gen zu informieren haben, welche die Interessen der Kunden, deren „sachwalterähnliche 

Treuhänder“ sie sind, berühren. Die Urteile des EuGH Endress/Allianz C-2019/12 sowie 

des OGH 7 Ob 107/15h haben im Bereich der Lebensversicherung - insbesondere auch 

durch die Aktivitäten der einschlägigen Verbraucherschutzverbände - für erhebliches me-

diales Interesse und Aufsehen wohl auch bei jedem Makler von Lebensversicherungsverträ-

gen gesorgt. Da das Fachwissen des Maklers dem VN in jeder Phase des aufrechten Makler-

vertrags zur Verfügung stehen soll, ist nach Auffassung des Gutachters eine „Nachbeleh-

rung“ des VN über ein allfälliges „prolongiertes“ Rücktrittsrecht gem § 165a VersVG durch 

den Makler geboten. Dies resultiert nach Auffassung des Gutachters 1. schon aus der all-

gemeinen Interessenwahrungspflicht des § 3 MaklerG, 2. insbesondere aber aus der (zwin-

genden und damit unabdingbaren) allgemeinen Aufklärungs- und Interessenwahrungs-

pflicht gem § 28 S 1 MaklerG sowie 3. allenfalls auch aus einer laufenden Polizzenprü-

fungspflicht iSd § 28 Z 7 MaklerG.179 Dabei ist zu beachten, dass die (zwingende) allge-

meine Interessenwahrungspflicht des § 28 S 1 MaklerG auch dann aufrecht bleibt, wenn 

die laufende Polizzenprüfungspflicht des § 28 Z 7 MaklerG vertraglich abbedungen worden 

sein sollte. Sollte ein Makler dieser Pflicht schuldhaft nicht nachkommen, so kann er 

grundsätzlich nach den allgemeinen Prinzipien des Schadenersatzrechts für einen dadurch 

beim VN eingetretenen Schaden haftbar werden. 

 

 

Ad 3. 

Zum Rechtsverhältnis des Maklers zum VR (insb. Auswirkungen eines VN-Rücktritts vom 

Lebensversicherungsvertrag auf die Maklerprovision) 

 

Conclusio für die seit 01.10.2004 abgeschlossenen (kapitalbildenden) LV-Verträge 

[…] 

1.  Nach Auffassung des Gutachters entfaltet der Rücktritt des VN nach § 165a VersVG 

bei kapitalbildenden LV-Verträgen entsprechend § 176 VersVG nur ex nunc Wirkung 
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zum Abschluss der laufenden Versicherungsperiode. Aus § 7 Abs 2 MaklerG und § 30 

Abs 2 S 2 MaklerG resultiert, dass der Versicherungsmakler einen Provisionsanspruch 

hat, „soweit der Versicherungskunde die geschuldete Prämie bezahlt hat“. Daraus 

folgt mE, dass im Umfang der bereits erfolgten Ausführung des Geschäfts samt be-

zahlter Prämien die Provisionsansprüche aufrecht bleiben. Bei befristeten Dauer-

schuldverältnissen bleibt der Provisionsanspruch insoweit bestehen, als das Geschäft 

bereits ausgeführt wurde, sodass der Anspruch im Verhältnis der tatsächlichen Lauf-

zeit zur vereinbarten Laufzeit aufrecht bleibt. Bei unbefristeten hingegen bleibt der 

Provisionsanspruch in vollem Umfang bestehen, da eine bestimmte Dauer des ver-

mittelten Geschäfts nicht Inhalt des Maklervertrags zwischen VR und Makler war und 

das Risiko der vorzeitigen Auflösung daher der VR als Auftraggeber trägt. Für die 

hier in Frage stehenden Lebensversicherungen bedeutet dies daher, dass, wenn man 

mit dem Gutachter im Rücktritt gem §165a VersVG einen Grund sieht, welcher unter 

§ 7 Abs 2 MaklerG zu subsumieren ist, und wenn man mit dem OGH Lebensversiche-

rungen als befristete Verträge einordnet, dass dann der Provisionsanspruch im Ver-

hältnis der tatsächlichen Laufzeit (Prämienzahlungsdauer) zur vereinbarten Laufzeit 

bestehen bleibt. Zu beachten ist jedoch – wie bereits oben dargestellt wurde -, dass 

die dargestellten Bestimmungen dispositiv sind und daher zwischen VR und Makler 

grundlegend abweichende Vereinbarungen bestehen können, welche auch im Ver-

gleich zu den eben dargestellten Grundsätzen eben zu abweichenden Ergebnissen 

führen können. Nach Auffassung des Gutachters sind damit die Fragen nach einer 

allfälligen Zahlung weiterer Folgeprovisionen bzw der Rückzahlung von bereits er-

haltenen Provisionen im Ergebnis in Parallele zur Rechtslage nach vorzeitiger Auflö-

sung des LV-Vertrages durch Kündigung nach § 165 VersVG zu lösen. Beide Auflö-

sungstatbestände lösen nach Auffassung des Gutachters den Vertrag ex nunc mit 

Schluss der laufenden Versicherungsperiode auf, beide Auflösungstatbestände ziehen 

dieselben Rechtsfolgen des § 176 VersVG nach sich, in beiden Auflösungsfällen kann 

der VR die Risikoprämien für das getragene Risiko behalten und hat für die „kapital-

bildenden Prämienteile“ den Rückkaufswert zu entrichten. Dass dabei der Vertrags-

auflösung einerseits Kündigung andererseits jedoch Rücktritt zugrunde liegt, sollte 

nicht irritieren, da nach der ausdrücklichen Anordnung des § 176 VersVG eben Rück-

tritt und Kündigung und sogar auch Anfechtung (!) dieselben Rechtsfolgen auslösen. 

2.  Für seit 01.01.2007 geschlossene Verträge ist zusätzlich § 176 Abs 6 VersVG in der 

jeweils geltenden Fassung zu beachten. Allerdings dürfte die praktische Auswirkung 

des § 176 Abs 6 S 1 und 2 VersVG aus folgenden zwei Gründen gering sein: Erstens ist 

zu beachten, dass die Rücktrittsfrist des § 165a VersVG durch BGBl I 62/2004 mit 

Wirksamkeit 01.10 2004 (§ 191c Abs 6 VersVG) wieder auf 30 Tage verlängert wurde. 

Seit diesem Zeitpunkt kam es nach Angaben der Auftraggeber zur mangelhaften Be-

lehrungen über das Rücktrittsrecht durch Angabe von zu kurzen Rücktrittsfristen. § 

176 Abs 6 VersVG wurde erst durch das VersRÄG 2006 BGBl 2006/95 eingeführt und 

ist auf Verträge anzuwenden, welche nach dem 31.12.2006 geschlossen wurden (§ 

191c Abs 8 VersVG). Da § 176 Abs 6 VersVG idF BGBl 2006/95 ab dem sechsten Jahr 

der Laufzeit des Vertrages nicht mehr anzuwenden ist, fallen aus gegenwärtiger 
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Sicht (Oktober 2016) Verträge, welche vor Oktober 2011 geschlossen wurden, nicht 

mehr in den Anwendungsbereich der Bestimmung. Und zweitens ist zu beachten, 

dass es sich bei der Angabe einer zu kurzen Frist in der Belehrung des VR gegenüber 

dem VN (wohl) um ein zeitlich begrenztes Umstellungsproblem rund um die durch 

die Novelle BGBl I 62/2004 wieder auf 30 Tage verlängerte Rücktrittsfrist handelt. 

Soweit daher insbesondere in den seit Oktober 2011 geschlossenen Versicherungsver-

trägen die Belehrung ohnedies korrekt erfolgt sein dürfte, dürfte diese mit 

01.01.2007 für ab diesem Datum geschlossene Versicherungsverträge in Kraft getre-

tene (§ 191c Abs 8 VersVG) gesetzliche Schranke für die Provisionsvereinbarung zwi-

schen VR und Versicherungsvermittler im Bruttopolizzensystem in den hier interes-

sierenden Fällen keine praktischen Auswirkungen mehr zeitigen. 

3.  Durch das VersRÄG 2012 BGBl I 34/2012 wurde in § 176 Abs 6 S 3 VersVG klargestellt, 

dass die „voranstehenden Bestimmungen … auf Vereinbarungen, nach denen der Ver-

sicherungsnehmer die Provision unmittelbar dem Vermittler zu leisten hat, sinnge-

mäß anzuwenden“ sind. Daher können die in § 176 Abs 6 S 1 und 2 VersVG zum Aus-

druck kommenden Bestimmungen sinngemäß auch auf seit dem 01.07.2012 geschlos-

sene Honorarvereinbarungen von Versicherungsmaklern und VN bei Frühstornofällen, 

also auch bei Rücktritt des VN nach § 165a VersVG bis maximal innerhalb der ersten 

5 Vertragsjahre Relevanz entfalten. Honorarvereinbarungen, welche die aus § 176 

Abs 6 S 1 und 2 resultierenden Grenzen überschreiten, sind unwirksam (§ 176 Abs 6 S 

1 und 3 VersVG). 

4.  Individuelle Honorarvereinbarungen gehen dem gesetzlichen Regelungsmodell des 

MaklerG vor, die Provisions/Honorarvereinbarungsgrenzen des § 176 Abs 6 VersVG 

sind zu beachten. 
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Anlage 2 

Präsentationsunterlagen von RA Dr. Weinrauch 

zum Thema Maklerhaftung & (Muster-)Beratungsprotokoll 
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Anlage 3 

Präsentationsunterlagen von RA Mag. Freilinger zu den Themen 

Courtagevereinbarungen & Maklerkooperationen/Subvermittlerverträge 
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